
Hygienekonzept des TuS 1947 Radis
Sporthalle Lindenallee – Spiele SAL

Der Verein garantiert hiermit sich an die Bestimmungen der aktuellen 
Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt, die Verordnungen 
des Landkreises Wittenberg für die Nutzung der Sporthallen zu halten.

• es gilt das 2G- Zugangsmodell – Zutritt wird nur Personen gewährt, 
die vollständig geimpft, genesen (gültiger Nachweis nicht älter als 3 
Monate) oder getestet sind 

• eine Testung vor Ort ist vor der Turnhalle möglich

• Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind hiervon 
ausgenommen

• der Nachweis ist am Eintritt vorzulegen, ohne Nachweis wird kein 
Einlass gewährt

• Personen, die nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder 
Symptome (Husten, Schnupfen, Fieber) aufweisen ist der Zutritt 
nicht gestattet

• das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist außer auf den 
Sitzplätzen verpflichtend 

• der Mindestabstand von 1,5m ist immer einzuhalten (ausgenommen 
Familienmitglieder/Personen aus einem Haushalt)

• der Notausgang zur Straße ist der offizielle Eingang und wird
entsprechend gekennzeichnet

• Der Zutritt und das Verlassen der Sporthalle erfolgt im
Einbahnstraßensystem unter Einhaltung des Abstandes von 1,50m

• im Eingangsbereich der Halle stehen Desinfektionsmittel zur 
Benutzung  bereit



• die Benutzung der Sanitärbereiche ist nur unter Einhaltung des 
Mindestabstandes gestattet
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